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Kurzdarstellung: 

Die Kalte Progression in der Lohn- und Einkommensteuer fu hrt zu einer Mehrbelastung privater Haushalte. Damit 

werden nicht zuletzt ihre Konsummo glichkeiten eingeschra nkt. Daher hat sich die Bundesregierung in ihrem 

Regierungsprogramm zum Ziel gesetzt, die Kalte Progression abzuschaffen. Es bestehen diverse Reformoptionen, um 

der Kalten Progression zu begegnen. Wesentliche konzeptionelle Unterschiede bestehen in der Frage, ob die Anpassung 

ja hrlich erfolgt oder erst ab U berschreiten einer definierten Inflationsschwelle und ob die Anpassung des Tarifs sich nur 

auf die Inflation bezieht oder auf die durchschnittliche Lohnentwicklung inklusive Produktivita tszuwa chse. Daru ber 

hinaus kann die Tarifanpassung automatisch erfolgen oder jeweils eines Beschlusses durch das Parlament bedu rfen. 

Um die unterschiedliche Auswirkung auf die Durchschnittssteuersa tze und die Belastung der privaten Haushalte zu 

analysieren, wurden in der vorliegenden Untersuchung vier Szenarien berechnet. Die Ergebnisse zeigen, dass der 

Durchschnittssteuersatz ohne Anpassung des Einkommensteuertarifs (Szenario 1) von rund 15,7 Prozent im Jahr 2019 

innerhalb von 10 Jahren auf 20 Prozent steigt. Damit verbunden ist eine Mehrbelastung der privaten Haushalte u ber 

zehn Jahre kumuliert von 66,3 Mrd. Euro. Erfolgt die Tarifanpassung bei U berschreitung einer Inflationsgrenze von 5 

Prozent (Szenario 2), dann legt der Durchschnittssteuersatz deutlich moderater zu. U ber zehn Jahre kumuliert steigen 

die Mehrbelastungen privater Haushalte aber immer noch um u ber 23,8 Mrd. Euro. Auch wenn der Steuertarif ja hrlich 

anhand der Inflation angepasst wird (Szenario 3) steigen die Mehrbelastungen privater Haushalte aufgrund 

produktivita tsbedingter Lohnsteigerungen. Dieser Anstieg macht kumuliert u ber zehn Jahre knapp 15 Mrd. Euro aus. 

Lediglich bei einer ja hrlichen Anpassung des Tarifs an die durchschnittliche Lohnentwicklung (Szenario 4) bleibt die 

Steuerbelastung privater Haushalte prozentuell konstant und die Kalte Progression wird vollsta ndig abgeschafft. Soll 

die Mehrbelastung der privaten Haushalte durch die Kalte Progression abgeschafft werden, sollte der 

Einkommensteuertarif ja hrlich an die durchschnittliche Lohnentwicklung angepasst werden. Diese Reform sollte u ber 

eine Indexierung von Tarif, Frei- und Absetzbetra gen mit automatischen Anpassungen erfolgen.  

Die Mehrbelastungen der privaten Haushalte durch die Kalte Progression stellen auf der anderen Seite Mehreinnahmen 

des Staates dar, die fu r finanzielle Spielra ume oder fu r die Haushaltskonsolidierung genutzt werden ko nnen. Allerdings 

haben Analysen von EcoAustria gezeigt, dass bei den o ffentlichen Ausgaben in O sterreich Effizienzpotenziale in 

Milliardenho he bestehen, die gehoben werden ko nnten, ohne die Leistungen des Staates zu verschlechtern. Gibt es u ber 

die Effizienzpotenziale hinaus weiteren Finanzierungs- und Konsolidierungsbedarf, so sollte dieser transparent u ber 

den demokratisch-parlamentarischen Willensbildungsprozess legitimiert werden und nicht u ber die Kalte Progression 

„durch die Hintertu r“ erfolgen. 
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1. Hintergrund und Motivation 

Die Bundesregierung hat sich in ihrem Regierungsprogramm zum Ziel gesetzt, die Kalte Progression 

abzuschaffen. Hierzu soll „eine automatische Anpassung der Grenzbetra ge fu r die Progressionsstufen 

auf Basis der Inflation des Vorjahres im Rahmen einer Steuerstrukturreform“ gepru ft werden 

(Bundesregierung 2017-2022, S. 127).  

Die Kalte Progression fu hrt insbesondere zu einer inflationsbedingten Mehrbelastung der Haushalte 

u ber die Lohn- und Einkommensteuer. Daher stand sie auch in O sterreich immer wieder im Zentrum 

der politischen Debatte – beispielsweise im Zusammenhang mit der Steuerreform 2016. Im Vorfeld 

dieser Reform wurde nicht zuletzt auch deswegen intensiv diskutiert, da sich der Zeitraum zwischen 

dieser und der vorherigen Steuerreform aus dem Jahr 2009 auf ganze sieben Jahre belief. In diesem 

Zeitraum wuchsen die Mehreinnahmen durch die Lohn- und Einkommensteuer und damit auch die 

Belastungen der Haushalte um rund 3 Mrd. Euro betra chtlich an (siehe Budgetdienst 2015).  

Die Mehrbelastung der Haushalte u ber die Kalte Progression kann man auch u ber die sogenannten 

Aufkommenselastizita ten des Einkommens illustrieren: Nach Berechnungen des Fiskalrats (2015) 

betragen diese bei den ArbeitnehmerInnen 1,9 und bei PensionistInnen 2,1. Das bedeutet, dass bei 

einer Erho hung der nominellen Einkommen um ein Prozent die Steuereinnahmen um 1,9 bzw. 2,1 

Prozent zulegen – also ungefa hr um das Doppelte. 

In der Vergangenheit wurde der Kalten Progression in regelma ßigen Absta nden im Rahmen von 

Steuerreformen mehr oder weniger Rechnung getragen. Berger et al. (2015) analysieren die 

Abgabenbelastung der ArbeitnehmerInnen im Zeitverlauf seit 1975. Die Ergebnisse fu r die 

Einkommensteuer sind in Abbildung 1 dargestellt. Als unteres Einkommen (Unter) wird jenes 

herangezogen, bei welchem im Jahr 2015 keine Einkommensteuer anfa llt, die anderen drei 

Einkommen entsprechen dem Median, dem 3. Quartil und der Ho chstbeitragsgrundlage der 

Sozialversicherung im Jahr 20151. Demnach steigt die steuerliche Belastung der 

Einkommensbezieher in den Jahren zwischen zwei Steuerreformen deutlich. Unter den Reformen 

haben insbesondere die der Jahre 1989 und 2016 zu einer deutlichen Senkung der Belastung 

gefu hrt.2 

Grundsa tzlich lassen sich zwei Definitionen der Kalten Progression unterscheiden. Unter der engeren 

Definition wird jene steuerliche Mehrbelastung verstanden, die durch die Inflationsrate bedingt ist. 

In der breiten Definition (z.B. Boss 2014) werden nicht nur inflationsbedingte Mehreinnahmen des 

Staates, sondern auch Mehreinnahmen aufgrund durchschnittlicher produktivita tsgetriebener 

Einkommenszuwa chse verstanden. Werden mit Steuerreformen die Mehrbelastungen der Kalten 

                                                                    

1 Fu r die Vergangenheit wurden die Einkommen mit der Entwicklung des Tariflohnindex angepasst.  
2 Der Anstieg des durchschnittlichen Steuersatzes zwischen zwei Steuerreformen besta tigt eindru cklich, dass die Elastizita t 

des Aufkommens in der Lohn- und Einkommensteuer deutlich gro ßer als 1 ist. 
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Progression in der breiten Definition vollsta ndig beru cksichtigt, so bleibt die steuerliche Belastung 

der Einkommensbezieher im Zeitverlauf stabil. Werden bei Steuerreformen lediglich 

inflationsbedingte Mehreinnahmen beachtet, dann steigt die durchschnittliche Steuerbelastung u ber 

die Zeit an. Wie Abbildung 1 zeigt, wurde in den Steuerreformen vor und nach 1989 nicht der gesamte 

Produktivita tszuwachs beru cksichtigt, so dass der durchschnittliche Steuersatz insgesamt 

angestiegen ist und somit Konsummo glichkeiten der Haushalte eingeschra nkt wurden.  

Abbildung 1: Entwicklung der durchschnittlichen Einkommensteuersätze  

für verschiedene Einkommen seit 1975 

 
Quelle: Berger et al. (2015).  

Derzeit werden in der o ffentlichen Debatte unterschiedliche Modelle diskutiert, wie die Kalte 

Progression abgeschafft werden soll. In dieser Policy Note werden unterschiedliche Reformoptionen 

analysiert. Hierzu werden in Abschnitt 2 allgemeine Aspekte der Kalten Progression kurz beleuchtet 

und dann in Abschnitt 3 Regelungen im internationalen Vergleich dargestellt. In Abschnitt 4 wird 

sodann zuna chst untersucht, wie sich die Kalte Progression ohne Reform auf die Belastung privater 

Haushalte auswirkt. Es folgt die Analyse von drei Reformoptionen, namentlich die Anpassung des 

Tarifs bei U berschreiten einer Inflationsgrenze von 5 Prozent, die ja hrliche Anpassung des Tarifs an 

die Inflation sowie die ja hrliche Anpassung des Tarifs an die Einkommensentwicklung. Zudem wird 

der Frage nachgegangen, welche Folgewirkungen ein verzo gertes Inkrafttreten der Reform auf die 

Belastung der Haushalte hat.  Abschnitt 5 schließt mit einem Fazit.  
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2. Ökonomische Folgen der Kalten Progression 

Aus o konomischer Sicht kann die Kalte Progression makroo konomische Effekte auslo sen und die 

Konsummo glichkeiten privater Haushalte einschra nken. Zudem kann sie auch aus Perspektive der 

politischen O konomie betrachtet werden.  

Makroökonomische Auswirkungen 

Aus makroo konomischer Sicht wird ha ufig angefu hrt, dass die Kalte Progression zu einer 

Stabilisierung der Volkswirtschaft beitragen kann. Zieht die gesamtwirtschaftliche Nachfrage an, so 

ist bei stabilen Importpreisen mit einer ho heren Inflationsrate zu rechnen. Diese wiederum erho ht 

u ber die Kalte Progression den Durchschnittssteuersatz bei der Lohn- und Einkommensteuer und 

da mpft somit die Entwicklung der real verfu gbaren Haushaltseinkommen sowie der Nachfrage. In 

diesem Fall impliziert die Kalte Progression eine Stabilisierung der O konomie. Es gibt jedoch einige 

Situationen, in welchen die erhoffte Stabilisierung nicht erreicht wird. Das ist insbesondere in Zeiten 

niedrigen Wirtschaftswachstums oder Stagnation der Fall. So erho ht die Kalte Progression bei 

schwacher Konjunktur und Inflation weiterhin den durchschnittlichen Steuersatz, so dass der 

Abschwung versta rkt wird. Erst im seltenen Fall einer Deflation wu rde sie stabilisierend wirken, da 

die Durchschnittssteuerbelastung der Haushalte sinken wu rde.  

Daneben kann Kalte Progression auch aus anderen Gru nden makroo konomisch problematisch sein. 

So argumentiert Immervoll (2000), dass die vorherigen U berlegungen lediglich auf die 

Nachfrageseite abstellen, die Angebotsseite aber ausblenden. So kann der durch die Kalte 

Progression ausgelo ste Anstieg des Durchschnittssteuersatzes in zusa tzliche Lohnforderungen 

mu nden und die Inflation weiter anheizen. Das gilt insbesondere im Fall einer importierten Inflation, 

z.B. u ber einen Anstieg von Preisen importierter Rohstoffe, wie Erdo l. Der Anstieg der 

Lohnstu ckkosten wiederum fu hrt zu einem Verlust der internationalen Wettbewerbsfa higkeit und 

damit zu einer Schwa chung der Volkswirtschaft. Hierauf weist auch Dernburg (1976) im 

Zusammenhang mit dem ersten Erdo lpreisschocks hin. Des Weiteren geht die Argumentation der 

automatischen Stabilisierung davon aus, dass die o ffentliche Hand die zusa tzlichen Einnahmen aus 

der Lohn- und Einkommensteuer nicht fu r zusa tzliche o ffentliche Ausgaben verwendet. Ist dies 

jedoch der Fall, wa re nicht von einer Stabilisierung der inla ndischen gesamtwirtschaftlichen 

Nachfrage auszugehen. 

Auch u ben Steuerreformen zur Abgeltung der Kalten Progression selbst makroo konomische 

Wirkungen aus. Die gesamtwirtschaftliche Stabilisierungswirkung dieser Reformen wiederum ha ngt 

davon ab, zu welchem Zeitpunkt sie durchgefu hrt werden. Hier zeigt die Vergangenheit, dass 
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Steuerreformen eher dem Wahl- als dem Konjunkturzyklus folgen, was eher gegen ihre 

Stabilisierungswirkung spricht (siehe Abbildung 2)3.   

Abbildung 2: Reales Wirtschaftswachstum und Steuerreformjahre 

 
Quelle: AMECO Datenbank, Berger et al. (2015).  

Konsummöglichkeiten privater Haushalte 

Die Kalte Progression schra nkt die Konsummo glichkeiten privater Haushalte ein. Grundsa tzlich 

versuchen private Haushalte, den privaten Konsum u ber die Zeit zu gla tten. So wird in Zeiten mit 

geringerem Einkommen, wie Arbeitslosigkeit, der Konsum deutlich weniger eingeschra nkt, als das 

Einkommen zuru ckgeht und umgekehrt. Problematisch ist dies insbesondere in Fa llen, in welchen 

die Haushalte einer Kreditbeschra nkung unterliegen. Daher ist davon auszugehen, dass die Haushalte 

einen glatteren Einkommensverlauf einer Situation mit Kalter Progression und nachfolgenden 

Steuerreformen vorziehen. Die Verteilungswirkung ha ngt von einer Reihe von Faktoren ab, wie z.B. 

der Ausgestaltung des Steuertarifs, der Ho he des Freibetrages, und sonstigen Parametern, wie 

Absetzbetra gen usw. Mehrere Studien4 kommen zu dem Ergebnis, dass Personen mit geringerem 

Einkommen, von der Kalten Progression sta rker betroffen sind, als andere Einkommensgruppen, 

insbesondere, wenn inflationsbedingt die Einkommen niedriger EinkommensbezieherInnen den 

Steuerfreibetrag u berschreiten.5 Immervoll (2005) argumentiert hingegen, dass die Umverteilung 

insgesamt dennoch zulegen du rfte, da das Steueraufkommen insgesamt steigt und der Beitrag 

ho herer Einkommen zum Aufkommen deutlich gro ßer ist. 

 

                                                                    

3 Die Jahre 2000 und 2009 weichen hiervon ab. 
4 Siehe z. B. Advisory Commission on Intergovernmental Relations (1980), Boss (2014), Gottfried und Witczak (2007), Lemmer 

(2014) oder OECD (2008).  
5 In O sterreich liegt der Steuerfreibetrag derzeit bei 11.000 Euro.   
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Politikökonomische Sicht 

Aus politiko konomischer Sicht la sst sich gegen die Kalte Progression einwenden, dass die zusa tzliche 

implizite Steuererho hung nicht einer politischen Beschlussfassung und der demokratischen 

Legitimation unterliegt. Dies wurde insbesondere in den letzten Jahren versta rkt in O sterreich 

thematisiert. Der vergleichsweise lange Zeitraum zwischen der Steuerreform 2009 und 2016 hat zu 

einem deutlichen Anstieg der steuerlichen Belastung der Haushalte gefu hrt und zugleich die 

Konsolidierung der o ffentlichen Finanzen unterstu tzt. Dies reduziert den Reformdruck. Somit kann 

sich eine Situation ergeben, dass unpopula re Maßnahmen auf die nachfolgende Regierung geschoben 

werden und diese dann politischen Kosten tragen muss.  

Des Weiteren ist auch der Fo deralismus zu beru cksichtigen. Die La nder und Gemeinden erhalten im 

Rahmen des Steuerverbundes 20,5% bzw. 11,8% der Einnahmen der Lohn- und Einkommensteuer. 

Werden zusa tzliche Einnahmen aus der Kalten Progression auf dezentraler Ebene verwendet, um 

zusa tzliche Ausgaben wie Investitionen zu ta tigen, dann ko nnen diese als Argument herangezogen 

werden, sich nicht an den Kosten zuku nftiger Steuerreformen zu beteiligen. Auf Gemeindeebene 

ko nnen gro ßere Schwankungen bei den Einnahmen problematisch werden, da es gerade fu r kleinere 

Gemeinden schwieriger ist, sich zu verschulden und dies auch mit ho heren Kosten (Zinssatz) als z.B. 

auf der Bundesebene verbunden ist.  

Insgesamt sprechen viele Gru nde fu r eine Indexierung des Steuertarifs, inklusive Frei- und 

Absetzbetra ge. Hierzu geho ren die Belastung der Haushalte, Verteilungsaspekte und 

polito konomische Aspekte. Aus makroo konomischer Sicht gibt es sowohl Argumente fu r als auch 

gegen eine Indexierung. Eine konjunkturstabilisierende Wirkung kann die Kalte Progression aber nur 

dann entfalten, falls die zusa tzlichen Steuereinnahmen von der o ffentlichen Hand nicht fu r 

zusa tzliche Nachfrage verwendet werden und wenn Steuerreformen in Zeiten schwacher Konjunktur 

vorgenommen werden. Die Vergangenheit la sst darauf schließen, dass beide Bedingungen nicht 

erfu llt sind. 
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3. Indexierung des Tarifs im internationalen Vergleich 

Eine automatische Anpassung des Steuertarifs zur Vermeidung der Kalten Progression existiert 

bereits in einer erheblichen Anzahl von La ndern. Lemmer (2014) bietet einen U berblick auf Basis 

der Regelungen des Jahres 2008. Demnach fanden sich bereits damals in 18 von 29 untersuchten 

OECD-Staaten Regelungen, die der Kalten Progression entgegenwirken sollten. Keine derartigen 

Regelungen fanden sich in Australien, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Japan, Luxemburg, 

Neuseeland, O sterreich, Polen und Su dkorea (siehe Tabelle 1).   

In den meisten der dargestellten La nder erfolgt eine Anpassung des Steuertarifs anhand der Inflation, 

also der engen Definition der Kalten Progression folgend. Die nordischen La nder Da nemark, 

Norwegen und Schweden orientieren sich hingegen an der breiten Definition und passen den Tarif 

entlang der durchschnittlichen Einkommensentwicklung an. Die Tarifanpassungen finden in nahezu 

allen aufgelisteten La ndern ja hrlich statt, lediglich in Mexiko erfolgt eine Anpassung dann, wenn die 

kumulierte Inflation 10% erreicht und in Chile ist eine monatliche Anpassung vorgesehen. In beiden 

lateinamerikanischen La ndern lag die Inflation in den letzten Jahrzehnten allerdings oftmals 

wesentlich ho her, als z.B. in O sterreich bzw. der Eurozone. Die tarifliche Anpassung ist zumeist 

gesetzlich festgelegt, in der Schweiz steht sie zudem im Verfassungsrang. 

Tabelle 1: Überblick über Regelungen der Tarifanpassung 
in einzelnen Ländern nach Lemmer (2014) 
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4. Abschaffung der Kalten Progression in Österreich 

Die Bundesregierung hat sich in ihrem Regierungsprogramm zum Ziel gesetzt, die Kalte Progression 

abzuschaffen. Hierzu soll „eine automatische Anpassung der Grenzbetra ge fu r die Progressionsstufen 

auf Basis der Inflation des Vorjahres im Rahmen einer Steuerstrukturreform“ gepru ft werden 

(Bundesregierung 2017-2022, S. 127).  

4.1. Untersuchte Reformszenarien im Hinblick auf die Kalte Progression 

Es bestehen diverse Reformoptionen, um der Kalten Progression zu begegnen. Ein wesentlicher 

konzeptioneller Aspekt der Anpassungsregel ist die Frage, ob die Anpassung ja hrlich erfolgt oder erst 

ab U berschreiten einer definierten Inflationsschwelle. Derzeit wird in der o ffentlichen Debatte ein 

Reformszenario diskutiert, nach dem die tarifliche Anpassung stattfinden soll, falls die Inflation 

gegenu ber der letzten Anpassung kumuliert um 5 Prozent zugelegt hat.6 Geht man davon aus, dass 

die Inflation, gemessen am Verbrauchpreisindex VPI, im Schnitt um rund 2 Prozent7 liegt, dann ist bei 

einer derartigen Regelung davon auszugehen, dass alle 3 Jahre eine Anpassung der 

Progressionsstufen vorgenommen wird. Geht man von den Erfahrungen der Vergangenheit aus, in 

welcher große Einkommensteuerreformen im Schnitt etwa alle vier bis fu nf Jahre stattgefunden 

haben, dann wu rde dies durchaus einer Verku rzung der Dauer zwischen den Anpassungen um ein 

bis zwei Jahre entsprechen.8 Ein Nachteil einer Inflationsschwellenregelung besteht allerdings in der 

Unsicherheit u ber den Zeitpunkt der Reform. Weder fu r die privaten Haushalte noch fu r die 

o ffentlichen Gebietsko rperschaften Bund, La nder und Gemeinden ist der Zeitpunkt der Reform mit 

Gewissheit vorherzusehen. Dies ist mit Unsicherheit in Bezug auf die zur Verfu gung stehenden Mittel 

verbunden. Mehrja hrige Planungen werden dadurch schwieriger.9 Im Vergleich dazu wa ren die 

Einnahmen bei einer automatischen ja hrlichen Anpassung besser abscha tzbar. Zudem zeigt Tabelle 

1, dass automatische Tarifanpassungen unter den dargestellten La ndern u berwiegend ja hrlich 

vorgenommen werden.  

Ein weiterer wesentlicher konzeptioneller Aspekt der Anpassungsregel betrifft die Frage, ob die 

Anpassung der Tarife im Hinblick auf die Kalten Progression auf die enge Definition der Inflation 

abstellt oder auf die breite Definition der durchschnittlichen Lohnentwicklung inklusive der 

Produktivita tszuwa chse. Folgt man der engen Definition, dann ha tte dies zur Folge, dass auch nach 

                                                                    

6 Siehe bspw. Die Presse online: https://diepresse.com/home/innenpolitik/5574888/Kalte-Progression_Ab-fuenf-Prozent-

Inflation-koennte-Gehalt. 
7 Erstens definiert die Europa ische Zentralbank Preisstabilita t mit einer Inflation an die 2 Prozent und zweitens zeigt sich auch 

fu r die Vergangenheit fu r O sterreich, dass der VPI seit der Euro-Einfu hrung (Buchgeld 1999 oder Bargeld 2002) bzw. auch 

nach der Krise im Schnitt um knapp 2 Prozent ja hrlich zugelegt hat.  
8 Zu kla ren wa re, inwieweit nominell festgelegte Werte, wie der Familienbonus, die Pendlerpauschale etc. an die Inflation bzw. 

die Lohnentwicklung angepasst werden. 
9 Auf Seiten der o ffentlichen Hand mag dies insbesondere fu r kleinere Gemeinden problematisch sein. Ein erheblicher Teil der 

Einnahmen besteht aus den Ertragsanteilen aus der Einkommensteuer. Beispielsweise kann dadurch die Planung von 

Investitionen erheblich verkompliziert werden. 
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Einfu hrung der automatischen Tarifpassung die Durchschnittssteuerbelastung u ber die Zeit 

zunehmen wu rde. Dementsprechend wa ren u ber die automatische Anpassung hinaus weitere 

Steuerreformen notwendig, wenn die die Belastung der Erwerbsta tigen und PensionistInnen nicht 

u ber die Kalte Progression zunehmen soll. Um die unterschiedliche Auswirkung auf die 

Durchschnittssteuersa tze und die Belastung der privaten Haushalte zu analysieren, werden im 

Folgenden vier Szenarien berechnet:  

• Szenario 1: Keine Anpassung des Tarifs  

• Szenario 2: Anpassung des Tarifs bei U berschreiten einer Inflationsgrenze von 5 Prozent 

• Szenario 3: Ja hrliche Anpassung des Tarifs an die Inflation 

• Szenario 4: Ja hrliche Anpassung des Tarifs an die Einkommensentwicklung 

Ausgangspunkt der Berechnung sind die Steuereinnahmen und Einkommen des Jahres 2019. Diese 

werden unter Heranziehung der Integrierten Lohn- und Einkommensteuer fu r das Jahr 2015 von 

Statistik Austria und der Entwicklung der Bescha ftigung und Steuereinnahmen der vergangenen 

Jahre ermittelt. Unter der Annahme eines Wachstums der Einkommen von etwa 2,5 Prozent mit 

entsprechender Erho hung der Steuerbemessungsgrundlage, einer Inflationsrate von 1,9 Prozent und 

einer konstanten Anzahl von SteuerzahlerInnen10 werden die Entwicklung der 

Durchschnittssteuersa tze und die Steuermehrbelastung der privaten Haushalte fu r die na chsten 10 

Jahre bis 2030 ermittelt und dargestellt. Dabei werden in den jeweiligen Szenarien nicht nur die 

Tarifgrenzen angepasst, sondern auch alle Absetz- und Freibetra ge, sodass der durchschnittliche 

Steuersatz in Szenario 4, also der ja hrlichen Anpassung des Tarifs an die Einkommensentwicklung, 

unvera ndert bleibt. 

4.2. Entwicklung Durchschnittssteuersatz und Belastung privater Haushalte  

Die Entwicklung des Durchschnittssteuersatzes in den vier Szenarien ist in Abbildung 3 dargestellt. 

Ausgehend vom Durchschnittssteuersatz von rund 15,7 Prozent im Jahr 2019 zieht er in Szenario 1 

deutlich an. Das Ausbleiben der Anpassung des Einkommensteuertarifs an die Kalte Progression 

wu rde bis zum Jahr 2030 einen Anstieg des Durchschnittssteuersatzes auf 20 Prozent zur Folge 

haben. Dies ist mehr als ein Viertel. Erfolgt hingegen eine Tarifanpassung bei U berschreitung einer 

Inflationsgrenze von 5 Prozent (Szenario 2), dann legt der Durchschnittssteuersatz deutlich 

moderater zu, wa chst aber immer noch auf u ber 17,3 Prozent an. Erfolgt eine ja hrliche Anpassung 

des Steuertarifs anhand der Inflation (Szenario 3), dann entspricht der Steuersatz dem des zweiten 

Szenarios in Jahren mit Anpassung des Tarifs. In den Jahren ohne Anpassung liegt die 

Steuerbelastung im zweiten Szenario jedoch daru ber. Szenario 4 ist durch eine konstante 

Steuerbelastung und damit einer vollsta ndigen Abschaffung der Kalten Progression charakterisiert. 

                                                                    

10 Damit soll eine Verzerrung durch die Vera nderung der Bescha ftigung, der Bevo lkerungsgro ße und -zusammensetzung 

vermieden werden.  
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Abbildung 3: Entwicklung des Durchschnittssteuersatzes in den 4 Szenarien 

 
Quelle: Integrierte Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2015, eigene Berechnungen.  

Die vier untersuchten Szenarien haben dementsprechend auch eine unterschiedliche Belastung der 

privaten Haushalte zur Folge. Die kumulierte Steuermehrbelastung im Vergleich zu Szenario 4 ist in 

Abbildung 4 dargestellt. Innerhalb von zehn Jahren zeigen sich in Szenarien 1 bis 3 erhebliche 

Mehrbelastungen der Haushalte gegenu ber dem vierten Szenario. Wird der Tarif gar nicht angepasst 

und schla gt die Kalte Progression in vollem Umfang durch (Szenario 1), dann legt die Belastung der 

Haushalte u ber zehn Jahre kumuliert um 66,3 Mrd. Euro zu. Dies verdeutlicht den betra chtlichen 

Effekt, den die Kalte Progression auf die Belastung der Haushalte auswirkt. Im Fall der 

Tarifanpassung bei U berschreitung einer 5-Prozent-Inflationsgrenze (Szenario 2) steigen die 

Belastungen u ber zehn Jahre kumuliert auf u ber 23,8 Mrd. Euro. Im Fall einer automatischen 

ja hrlichen Anpassung des Tarifs anhand der Inflation (Szenario 2) belaufen sich diese immer noch 

auf knapp 15 Mrd. Euro. Alle diese Fa lle entsprechen nicht einer vollsta ndigen Abschaffung der 

Kalten Progression.  
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Abbildung 4: Kumulierte Mehrbelastungen privater Haushalte 
(Abweichung gegenüber Szenario 4) 

 
Quelle: Integrierte Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2015, eigene Berechnungen.  

Die Mehrbelastungen der privaten Haushalte stellen auf der anderen Seite erhebliche 

Mehreinnahmen des Staates dar, die fu r finanzielle Spielra ume der o ffentlichen Hand oder fu r die 

Haushaltskonsolidierung genutzt werden ko nnen. Allerdings haben Analysen von EcoAustria sowohl 

auf Ebene der Bundesla nder (Graf et al. 2018, EcoAustria 2015) als auch im internationalen Vergleich 

(Thomas et al. 2017) gezeigt, dass bei den o ffentlichen Ausgaben in O sterreich Effizienzpotenziale in 

Milliardenho he bestehen, die gehoben werden ko nnten, ohne die Leistungen des Staates zu 

verschlechtern. Gibt es u ber die Effizienzpotenziale hinaus weiteren Finanzierungs- und 

Konsolidierungsbedarf, so sollte dieser transparent u ber den demokratisch-parlamentarischen 

Willensbildungsprozess legitimiert werden und nicht u ber die Kalte Progression „durch die 

Hintertu r“ erfolgen. 

4.3. Auswirkungen des Reformzeitpunkts 

Ein weiterer Aspekt, der zu beachten ist, betrifft den Zeitpunkt der Einfu hrung der Reform. Wird z.B. 

die Anpassungsregel mit einem Inflationsschwellenwert von 5 Prozent im Jahr 2022 beschlossen und 

dann im Folgejahr eingefu hrt, wu rde bei einer durchschnittlichen Inflationsrate von 1,9 Prozent11 die 

Inflationsgrenze voraussichtlich im Jahr 2025 erstmals u berschritten werden. Dies ha tte im Jahr 

2026 eine Anpassung des Einkommensteuertarifs um 5,7 Prozent zur Folge. Die Entwicklung des 

Durchschnittssteuersatzes der Einkommensteuer in diesem Fall ist in Abbildung 5 dargestellt.  

In den Steuerreformjahren (2004, 2005, 2009 und 2016) sinkt der Durchschnittssteuersatz deutlich 

und liegt jeweils markant unter dem Durchschnitt (linker Abschnitt der orangen Linie). In den 

                                                                    

11 Basierend auf dem Inflationsziel der EZB von knapp 2 Prozent. 
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Folgejahren nimmt er insbesondere aufgrund der Kalten Progression wieder deutlich zu. Fu r die 

Entwicklung des durchschnittlichen Steuersatzes wurde in Abbildung 5 sowohl die Einfu hrung des 

Familienbonus im Jahr 2019 als auch eine Steuerreform in der Lohn- und Einkommensteuer im Jahr 

2021 von 2 Mrd. Euro beru cksichtigt. In den folgenden Jahren, ist wieder mit einem betra chtlichen 

Anstieg des Durchschnittssteuersatzes zu rechnen. Erfolgt die Anpassung des Steuertarifs an die 

Inflationsentwicklung12 im Jahr 2026 mit Bezug auf das Preisniveau des Jahres 2022, dann ist zwar 

mit einem Ru ckgang der Durchschnittsbelastung zu rechnen, der jedoch bei weitem nicht ausreicht, 

um den Durchschnittssteuersatz auf das durchschnittliche Niveau der Jahre 2002 bis 2022 zu 

dru cken, wie dies bei vergangenen Reformen der Fall war. Folglich wu rde sich der Durchschnitt nach 

oben verschieben (rechter Abschnitt der orangen Linie) und die Steuerbelastung erheblich 

zunehmen. Soll dieser Anstieg vermieden werden, wa re eine raschere Reform notwendig.  

Abbildung 5: Entwicklung des Einkommensteuer-Durchschnittssteuersatzes 

 
Quelle: Integrierte Lohn- und Einkommensteuer bis 2015, Folgejahre Prognose 
EcoAustria basierend auf dem Stabilita tsprogramm. 

 

  

                                                                    

12 Fu r die Reform wurden nicht nur die einzelnen Tarifstufengrenzen angepasst, sondern auch die Frei- und Absetzbetra ge 

nominell valorisiert.  
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5. Fazit 
Die Kalte Progression fu hrt zu einer inflationsbedingten Mehrbelastung privater Haushalte u ber die 

Lohn- und Einkommensteuer. Damit werden nicht zuletzt die Konsummo glichkeiten der privaten 

Haushalte eingeschra nkt. Daher hat sich die Bundesregierung in ihrem Regierungsprogramm zum 

Ziel gesetzt, die Kalte Progression abzuschaffen. Es bestehen diverse Reformoptionen, um der Kalten 

Progression zu begegnen. Wesentliche konzeptionelle Unterschiede bestehen in der Frage, ob die 

Anpassung ja hrlich erfolgt oder erst ab U berschreiten einer definierten Inflationsschwelle und ob die 

Anpassung des Tarifs sich nur auf die Inflation bezieht oder auf die durchschnittliche 

Lohnentwicklung inklusive Produktivita tszuwa chse. Daru ber hinaus kann die Tarifanpassung 

automatisch erfolgen oder jeweils einen Beschluss durch das Parlament bedu rfen. Um die 

unterschiedliche Auswirkung auf die Durchschnittssteuersa tze und die Belastung der privaten 

Haushalte zu analysieren, wurden in der vorliegenden Studie vier Szenarien berechnet: (1) keine 

Anpassung des Tarifs, (2) Anpassung des Tarifs bei U berschreiten einer Inflationsgrenze von 5 

Prozent, (3) ja hrliche Anpassung des Tarifs an die Inflation sowie (4) ja hrliche Anpassung des Tarifs 

an die durchschnittliche Lohnentwicklung.  

Ohne Anpassung des Einkommensteuertarifs (Szenario 1) steigt der Durchschnittssteuersatz von 

rund 15,7 Prozent im Jahr 2019 innerhalb von 10 Jahren auf 20 Prozent. Damit verbunden ist eine 

Mehrbelastung der privaten Haushalte u ber zehn Jahre kumuliert um 66,3 Mrd. Euro. Erfolgt die 

Tarifanpassung bei U berschreitung einer Inflationsgrenze von 5 Prozent (Szenario 2), dann legt der 

Durchschnittssteuersatz deutlich moderater zu. U ber zehn Jahre kumuliert steigen die 

Mehrbelastungen privater Haushalte aber immer noch um u ber 23,8 Mrd. Euro. Auch wenn der 

Steuertarif ja hrlich anhand der Inflation angepasst wird (Szenario 3) steigen die Mehrbelastungen 

privater Haushalte aufgrund produktivita tsbedingter Lohnsteigerungen. Dieser Anstieg macht 

kumuliert u ber zehn Jahre knapp 15 Mrd. Euro aus. Lediglich bei der ja hrlichen Anpassung des Tarifs 

an die durchschnittliche Lohnentwicklung (Szenario 4) bleibt die Steuerbelastung privater Haushalte 

konstant und die Kalte Progression wird vollsta ndig abgeschafft. Soll die Mehrbelastung der privaten 

Haushalte durch die Kalte Progression beendet werden, sollte der Einkommensteuertarif ja hrlich an 

die durchschnittliche Lohnentwicklung angepasst werden. Diese Anpassung sollte u ber eine 

Indexierung von Tarif, Frei- und Absetzbetra gen mit automatischen Anpassungen erfolgen.  

Die Mehrbelastungen der privaten Haushalte durch die Kalte Progression stellen auf der anderen 

Seite Mehreinnahmen des Staates dar, die fu r finanzielle Spielra ume oder fu r die 

Haushaltskonsolidierung genutzt werden ko nnen. Allerdings haben Analysen von EcoAustria gezeigt, 

dass bei den o ffentlichen Ausgaben in O sterreich Effizienzpotenziale in Milliardenho he bestehen, die 

gehoben werden ko nnten, ohne die Leistungen des Staates zu verschlechtern (Graf et al 2018, 

EcoAustria 2015, Thomas et al. 2017). Gibt es u ber die Effizienzpotenziale hinaus weiteren 

Finanzierungs- und Konsolidierungsbedarf, so sollte dieser transparent u ber den demokratisch-

parlamentarischen Willensbildungsprozess legitimiert werden und nicht u ber die Kalte Progression 

„durch die Hintertu r“ erfolgen. 
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